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1
Aktivierungsmentalität
statt Betreuungsmentalität

Es fehlt nicht an selbstkritischen Einsichten
der Praktiker in den besorgniserregenden
Zustand der Rahmenbedingungen gewerk-
schaftlicher Betriebspolitik. Die Situation
der betrieblichen Interessenvertretung
stellt sich im Vergleich zu früher als ver-
wickelter und schwieriger dar. Betriebsräte
stehen komplexen Problemkonstellationen
oft mit geringeren Ressourcen ehrenamt-
licher Unterstützung gegenüber. Aus der
Sicht der Gewerkschaft wächst auf der ört-
lichen Ebene häufig die Zahl der zu betreu-
enden Betriebe, während gleichzeitig das
Personal der für diese Betreuung verant-
wortlichen hauptamtlichen Funktionäre
eher schrumpft. Vor diesem Hintergrund
gewinnt die Aktivierung ehrenamtlichen
Engagements an Bedeutung. Das ist für
sich genommen gewiss keine neue Er-
kenntnis, die auch wieder und wieder bei
offiziellen Anlässen als unabweisbare Not-
wendigkeit beschworen wird. Nach Ansicht
des IGM-Sekretärs Peter Kern handelt es
sich dabei jedoch häufig um eine verdäch-
tig an Selbstbeschwichtigung erinnernde
bloße Rhetorik: „Aber die IG Metall prak-
tiziert doch schon den neuen Stil! ,Beteili-
gungsorientierung‘ ist doch in aller Mun-
de! In aller Munde schon, aber das verbrei-
tete Schlagwort und eine ihm entsprechen-
de Praxis verhalten sich umgekehrt
proportional. Das liegt nicht am Angebot,
die Nachfrageseite ist das Problem. Die ent-

tur. Wir müssen uns den vielfältigen Be-
deutungshorizont von Beteiligung bewusst
machen, wenn wir ermessen wollen, wie
schwer es ist, kraftvoller Partizipations-
Rhetorik praktische Veränderungen folgen
zu lassen. Beteiligung hat aus der Perspek-
tive der Akteure eine sozial-räumliche und
eine zeitliche Dimension, und sie kann un-
mittelbar-direkt sowie mittelbar-indirekt
ins Werk gesetzt sein. Wenn wir die Ge-
werkschaft nun nicht in idealisierender
Weise allein als hehren Zielen verpflichtete
soziale Bewegung betrachten, sondern als
hochgradig formalisiertes Organisations-
geflecht mit einer stabilen Tendenz zur
Eigendynamik, dann behauptet sich in ihr
ein Sozialtypus des ehrenamtlichen Funk-
tionärs, der sich kontinuierlich, indirekt-
repräsentativ, sozialräumlich ausgedehnt
und dadurch zeitlich intensiv beteiligt.
Mandate und Ämter werden in der Regel
auf lange Dauer vergeben (zeitliche Dimen-
sion), sind in ein Geflecht satzungsmäßig
geregelten, abgestuften Einflusses eingela-
gert (Dimension indirekter Beteiligung),
und sie ziehen oft einen Rattenschwanz
weiterer Funktionen über den unmittel-
baren Wirkungskreis hinaus nach sich (so-
zial-räumliche Dimension). Dem steht als
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sprechenden, Beteiligungsmethoden ver-
mittelnden Seminarangebote sind vorhan-
den, aber wie schwer fällt es vielen Be-
triebsratsgremien und Vertrauenskörpern,
von ihrem traditionellen Politikverständ-
nis Abschied zu nehmen? Man tut etwas
für andere und dies mit höchstem Engage-
ment.“ (Kern 2000, S. 16) Für ihre Organi-
sation, die IG Metall, sind Joachim Beer-
horst und Bernd Kaßebaum davon über-
zeugt, dass deren Zukunftsfähigkeit viel zu
tun hat mit der erfolgreichen Überwin-
dung der herkömmlichen „Betreuungs-
mentalität“ durch eine Art „Aktivierungs-
mentalität“ von Mitgliedern und Beschäf-
tigten (Beerhorst u.a. 1999, S. 133), was für
Kaßebaum durch die Einrichtung von
Betriebsräte-Netzwerken geschehen kann.
Als Orte gegenseitiger Bildung und Bera-
tung versprechen sie die Entfaltung „mög-
lichst weitgehender Selbsttätigkeit und
Selbstorganisation“ hauptsächlich in sol-
chen Feldern, „in denen es der IG Metall
traditionell besonders schwer fällt, gewerk-
schaftliche Strukturen aufzubauen, wie im
Handwerk oder in den IT-Bereichen.“
(Herzer 2000, S. 159) 

Aktivierte Selbsttätigkeit in diesem
Sinn verträgt sich nicht mit dem von Kern
beklagtem traditionellen Politikverständ-
nis. Sie wendet sich bewusst oder unbe-
wusst gegen beteiligungsfeindliche Mo-
mente der gewerkschaftlichen Organisa-
tionspraxis, die eine Art Struktur geworde-
nes Misstrauen gegen diskontinuierliche,
spontane und kleinräumlich beschränkte
Partizipation darstellt. Im Habitus des
lebenslangen Multifunktionsträgers ver-
körpert sich die dunkle Seite dieser Struk-
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von der Struktur eher ungewolltes Aktivie-
rungsmuster die befristete, punktuelle
Aktivierung (zeitliche Dimension) im Sinn
unmittelbarer Einflussnahme (Dimension
direkter Beteiligung) in einem überschau-
baren, zumeist lokalen Handlungsfeld (so-
zial-räumliche Dimension) gegenüber.

Die Idee von Beraternetzwerken („Be-
triebsräte beraten Betriebsräte“) setzt be-
teiligungspolitisch genau an diesem von
der Organisationslogik nicht intendierten
Aktivierungsmuster an. Es lohnt sich also,
im Licht erster Erfahrungen zu untersu-
chen, ob es sich dabei lediglich um eine un-
ter vielen vergeblichen Bemühungen han-
delt, verkrustete Verhältnisse zum Tanzen
zu bringen oder ob wir es mit potenziell
ausstrahlungskräftigen Neuorientierungen
zu tun haben. Im Bezirk Küste der In-
dustriegewerkschaft Metall gibt es seit eini-
gen Jahren ein „Regionales Betraternetz-
werk“. Es besteht aus ehrenamtlichen
Funktionärinnen und Funktionären, die
fast immer auf langjährige Betriebsrats-
erfahrungen zurückblicken können. Sie
kennen sich dadurch in speziellen Prob-
lemfeldern (z. B. Arbeitszeitgestaltung,
Einführung von Gruppenarbeit, Entloh-
nungsfragen) oft gut aus. Gerade das qua-
lifiziert sie, Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Betrieben bei der Lösung konkret
anfallender Probleme zu helfen. In sponta-
ner Form hat es das sicher immer gegeben;
neu am Beraternetzwerk ist vor allem die
koordinierende Funktion der IG Metall
und ihr Bemühen, die Beratungstätigkeit
durch differenzierte Qualifizierungsmaß-
nahmen zu unterstützen. Die Organisation
will mit ihrem Beraternetzwerk, in das vor
etwa einem Jahr ungefähr hundert aktive
wie potenzielle Beraterinnen und Berater
aus 11 von 19 Verwaltungsstellen einbezo-
gen waren, zuallererst ihre Beratungskapa-
zitäten gegenüber Organen der betrieb-
lichen Interessenvertretung erhöhen. In-
sofern entlasten die Angehörigen der ört-
lichen „Beraterpools“ den Alltag der
politischen Sekretäre. Darüber hinaus ver-
spricht sich die IG Metall von diesem An-
satz eine stärkere Präsenz vor allem in sol-
chen Branchen und Sektoren, in denen sie
bisher nicht recht Fuß fassen konnte.

Wie soll das Netzwerk praktisch funk-
tionieren? In der Initiierungsphase wendet
sich ein Betriebsrat an die zuständige Ver-
waltungsstelle der IG Metall mit der Bitte,
ihn bei der Lösung eines bestimmten
Problems zu unterstützen. Im Rahmen der
Ortsverwaltung oder anlässlich einer Büro-

besprechung wird nach dem problem-
angemessenen Lösungsweg gesucht. Das
kann in herkömmlicher Weise ein Bera-
tungsfall für den zuständigen Sekretär sein,
die Heranziehung externer Beratungskapa-
zität durch Fachleute bedeuten oder eben
die Mobilisierung eines oder mehrerer Mit-
glieder des Beraterpools, deren Erfahrun-
gen und fachliche Kompetenz mit dem Un-
terstützungswunsch wahrscheinlich zu-
sammenpassen. Fällt die Entscheidung in
diese Richtung, kommt es in der zweiten
Phase zur Kontaktaufnahme (Erstgespräch)
zwischen „Berater“ und „Klient“. Die Wei-
chen für eine gemeinsame Arbeit können
erst auf der Grundlage eines soliden Ver-
trauensverhältnisses gestellt werden, ohne
gegenseitiges „Beschnuppern“ wird es
kaum gehen. Wenn die Atmosphäre kom-
munikations- und kooperationsfreundlich
erscheint, grenzen die Partner den Gegen-
stand der Beratung (Konkretisierung des
Problemfeldes) ebenso wie den Beratungs-
auftrag (Ziel, zeitliche Perspektive) mög-
lichst genau ein, um sich auf dieser Grund-
lage für die vorliegenden Handlungsschrit-
te zu wappnen. Planung und Durchführung
des Beratungsprozesses (Verstetigung) hän-
gen von der Komplexität der Problem-
stellung und den Schwierigkeiten auf dem
Weg der Problemlösung ab. Die Akteure –
hier der zu beratende Betriebsrat, dort der
Berater beziehungsweise das Beratungs-
team – verteilen Arbeitsaufgaben in mög-
lichst verbindlichen zeitlichen Rhythmen
untereinander. Sie kommen regelmäßig zu-
sammen, halten in diesem Prozess bestän-
digen Kontakt zum zuständigen Sekretär
der Verwaltungsstelle. Möglicherweise zie-
hen sie weiteren externen Sachverstand
heran, verabreden vertiefende Schulungs-
maßnahmen, werten verfügbare Doku-
mente aus und erörtern die Probleme da-
rüber hinaus bei den regelmäßigen Treffen
des örtlichen Beraterpools. Der Abschluss
der Beratung ist erreicht, wenn der zu bera-
tende Betriebsrat das konkrete Problem aus
eigener Kraft so gut wie möglich lösen
kann. Dabei kann es sich beispielsweise um
den Entwurf einer Betriebsvereinbarung
zum betrieblichen Umweltschutz oder um
ein Konzept zur systematischen Suchtbera-
tung im Betrieb handeln. Vor allem dann,
wenn die angezielten Regelungen tarifliche
Belange berühren, ist die Abstimmung mit
der örtlichen Gewerkschaft unumgänglich.
Schließlich dokumentieren die Berater die
einzelnen Schritte des Beratungsprozesses
in möglichst standardisierter Form. Ihr Be-

ratungsprotokoll stärkt das Gedächtnis der
Organisation, weil es als nützliche Infor-
mationsquelle späteren, ähnlich gelagerten
Kooperationsfällen dienstbar sein mag.

Soweit die Theorie. In den von mir re-
konstruierten praktischen Verläufen ausge-
wählter Beratungsfälle im Bezirk Küste
stellte sich rasch heraus, dass die Praxis
häufig von der idealtypisch gedachten Lo-
gik abweicht.1 In jeder der fünf Phasen
kommt es regelmäßig zu teilweise recht
weit gehenden Abweichungen. So ist es
durchaus nicht selbstverständlich, dass die
Initiierung eines Beratungsfalles von den
politischen Sekretären oder gar den ört-
lichen Beschlussgremien der IG Metall aus-
geht. Ich bin vereinzelt auf Fälle gestoßen,
in denen sich Berater und Klienten, nach-
dem sie sich untereinander bereits verstän-
digt hatten, ihre Gewerkschaft erst ein-
schalteten, als deren praktische Hilfe erfor-
derlich schien. Auch die Unterrichtung der
Ortsverwaltung über einen laufenden Be-
ratungsprozess geschieht keineswegs so
kontinuierlich wie geplant. Gravierender
für den Beratungserfolg ist aber etwas an-
deres. Häufig scheinen die Akteure das
Erstgespräch, die Aufnahme des Kontakts
in ihrer Bedeutung für das gemeinsame
Bemühen zu unterschätzen. Obwohl po-
tenzielle Berater in Schulungsveranstal-
tungen darauf hingewiesen werden, wie
wichtig gerade die Weichenstellungen im
Prozess des gegenseitigen Kennenlernens
sind, gehen sie häufig zu hastig über den
Erstkontakt hinweg. Weder die wechselsei-
tigen Erwartungen aneinander noch der
Inhalt des Beratungsauftrags werden so
hinreichend konkretisiert, dass die elanvoll
gestartete Arbeit von Missverständnissen
frei ist. Die Akteure laufen Gefahr, im Nebel
des Unverbindlichen herumzustochern,
wenn sie sich um die Verabredung einer
tragfähigen Geschäftsgrundlage herum-
drücken.

Der starke Wille, gemeinsam ein Prob-
lem anzupacken, reicht ja allein nicht aus,
wenn er nicht von einem Minimum an ein-
vernehmlichen Handlungszielen begleitet

1 Ich habe insgesamt vier Beratungsfälle einer Ver-
waltungsstelle des Bezirks Küste der IG Metall in
ausführlichen Gesprächen mit Beratern, ihren Kli-
enten und Gewerkschaftssekretären vor dem Hin-
tergrund idealtypischer Konstruktionen und im
Licht positiver wie negativer Erfahrungen geschil-
dert (Prott 2001).
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wird. Je unklarer aber die wechselseitigen
Erwartungen und Ansprüche formuliert
sind, um so schwerer muss es fallen, die Ar-
beit am Problem in systematischer Weise zu
verstetigen. In der Praxis setzt sich dann
häufig die Kunst des tatkräftigen und enga-
gierten Improvisierens gegen die kalte Lo-
gik eines „Beratungsplans“ durch: Termine
werden nicht eingehalten, weil Berater wie
Klienten eben auch ansonsten viel um die
Ohren haben oder zwischen den Sitzungen
ihre „Hausaufgaben“ nicht bewältigen
konnten. Gleichzeitig schieben sich aus ak-
tuellen betriebspolitischen Anlässen dring-
lichere Aufgaben in den Vordergrund oder
es verändert sich im Zeitablauf die Prob-
lemkonstellation selbst. So kann es nicht
wundern, dass ein dezidiertes Beratungs-
ergebnis, etwa die Formulierung eines Ent-
wurfs für eine Betriebsvereinbarung, als
Resultat gemeinschaftlicher Anstrengun-
gen, nicht immer zustande kommt oder
von der Aktualität überholt wird. Häufiger
noch fehlt es an der für andere nachvoll-
ziehbaren Dokumentation des Beratungs-
prozesses, weil sich die Berater auf diesem
Feld ungeübt fühlen, diesen Teil ihrer Ar-
beit auch eher als lästige bürokratische
Pflichtübung scheuen. Die folgende Stel-
lungnahme eines mehrfach als Berater ak-
tiven Betriebsrats zeigt, wie groß die
Schwierigkeiten sein können, die sich dem
Erfolg einer Beratung in den Weg stellen:

„Wie läuft der Beratungsfall ab? An ei-
nem Erstgespräch ist der Sekretär dabei,
das zu beratende Team, im Regelfall der Be-
triebsrat. Da wird abgeklärt, worum es ei-
gentlich geht. Da kommt es für mich da-
rauf an, die richtigen Fragen zu stellen, um
herauszufinden, welchen Umfang die Bera-
tung hat.Wenn hier ein Telefonanruf in der
Verwaltungsstelle ankommt, wird oft noch
gar nicht klar, worum es wirklich geht.
Dann muss ich nachfragen, um abzuschät-
zen, was ist es? Was ist Ziel der Beratung?
Und von daher kann man abschätzen, wel-
chen Umfang das hat und welchen zeit-
lichen Aufwand das mit sich bringt. Und
dann erst stellt sich die Frage, welcher Be-
rater für den jeweiligen Einsatz überhaupt
verfügbar ist. Da muss dann ein Berater,
der ins Auge gefasst ist, das sehr genau
überlegen. Das kann auch ein räumliches
Problem sein, denn wenn ich zu dem Bera-
tungsbetrieb durch die ganze Verwaltungs-
stelle fahren muss, kostet das natürlich zu-
sätzlich Zeit. Wobei ein langer Beratungs-
zeitraum nicht unbedingt gleichzusetzen
ist mit großem Aufwand. Ich hatte einen

Beratungsfall über zwei Jahre, aber das wa-
ren nur insgesamt fünf Tage, die ich für den
Fall aufgewendet habe. Also fünf Treffen.
Das kann man vorher nicht immer abse-
hen.“

Es gibt also viele Gründe, warum Bera-
tungsprojekte im Rahmen von Netzwerken
scheitern können, wenn wir sie mit der Elle
idealtypischer Verläufe messen. Die Praxis
der Interessenvertretung folgt eben häufig
einer anderen Logik als ihre Theorie. Das
ist den Sekretären wie den Beratern und
ihren Klienten in aller Regel auch bewusst.
Sie verstehen ihre Aufgabe in realistischer
Weise als permanente Ausbalancierung des
Planvoll-Konzeptionellen mit dem Spon-
tan-Improvisiertem. Nur wenn sie sich ei-
nerseits nicht zum Sklaven einer Art
Reißbrett-Logik machen und andererseits
nicht bloß auf besinnungsloses Herum-
wursteln vertrauen, kann sich jenes Klima
von Solidarität im Beratungsprozess ent-
falten, das der „Aktivierungsmentalität“
entgegenkommt. In diesem Feld stoßen wir
trotz mancher Unzulänglichkeiten auf For-
men unmittelbarer, direkter Beteiligung eh-
renamtlicher Funktionäre bei der Lösung
von Interessenvertretungsproblemen der
Arbeitnehmer, weil die Hauptakteure, Be-
rater und Klient, durch ein konkretes Prob-
lem und nicht durch Organisationsroutine
gewerkschaftlich miteinander verbunden
sind. Diese Beteiligung spielt sich in einem
überschaubaren und egalitären Sozialraum
ab, in dem sich Kollegen gleichen sozialen
Ranges begegnen, was persönliche Ver-
trautheit begünstigt und die Kooperation
prinzipiell von hierarchischen Kompetenz-
blähungen entlastet. Darüber hinaus ist
diese Partizipation nicht grenzenlos, son-
dern in einem zeitlich befristeten Projekt ge-
fragt. Die Berater als Hauptakteure können
ihr Engagement in überschaubare Hori-
zonte einbetten, was sie widerstandsfähiger
gegenüber den diesen Prozess oft beglei-
tende Zumutungen an Zeit und Kraft
macht. Wer sich seiner Gewerkschaft als
ehrenamtlicher Funktionär inhaltlich be-
sonders verbunden fühlt, über spezifische
fachliche Kompetenzen und zugleich über
die nötige Zeit verfügt, das zeigen zahlrei-
che Gespräche, die wir im Rahmen unserer
Fallstudien geführt haben,2 erkennt im Be-
raternetzwerk ein erfolgversprechendes
und persönlich anregendes Feld des solida-
rischen Erfahrungstransfers.

2
Beratung als praktizierte
Solidarität

Gewerkschaften sind mindestens der Idee
nach immer auch soziale Bewegungen, die
ihren Erfolg dem Rohstoff praktizierter
Solidarität verdanken. Ich erörtere einige
mit diesem Grundgedanken verknüpfte
Aspekte, um den Werthorizont auszu-
leuchten, in den das spezifische Partizipati-
onsarrangement von Beraternetzwerken
eingelagert ist. Rainer Zoll erinnert in sei-
ner kürzlich erschienenen Studie über den
historischen Wandel von Solidaritätsfor-
men an das berühmte Beispiel jener 80
Lütticher Bergleute, die nach einem Was-
sereinbruch von Kollegen gerettet wurden,
die aus umliegenden Gruben herbeigeeilt
waren „und jegliche Bezahlung für ihre
Hilfeleistung empört ablehnten“ (Zoll
2000, S. 46). Solidarität, so lehrt dieses Bei-
spiel, ist tätige wechselseitige Hilfe unter
sozial Gleichgestellten, und sie geschieht
prinzipiell uneigennützig. Ursprünglich
aus der kollektiven Bewältigung einer ge-
meinsamen Notlage gewachsen, ist Arbei-
tersolidarität als historisch prominenter
Spezialfall von Solidarität auf ein Bewusst-
sein der Zusammengehörigkeit durch die
Ähnlichkeit der sozialen Lage und – damit
unmittelbar korrespondierend – der sozia-
len Gegnerschaft zum Kapital gegründet.
Im ideologisch überhöhten „Gegner-
bezug“, das wusste schon Robert Michels,
gewinnt Solidarität organisatorisch ihre
nach innen vereinheitlichende und nach
außen mobilisierende Kraft. Zoll erkennt
in seiner gehaltvollen, aber auch zum Wi-
derspruch reizenden Studie gerade darin
eine bornierte Schwäche der Arbeitersoli-
darität, weil sie mit dem strukturellen Ma-
kel des Zwangs gegen „Abweichler“ erkauft
wurde, Zusammengehörigkeit also an
Wohlverhalten bindet – eine organisations-
politische Konzeption, die sich seiner An-

2 Über einen Zeitraum von 15 Monaten haben wir
im Rahmen des Forschungsprojekts mit insgesamt
63 Personen dieses empirischen Feldes (Berater,
Klienten, Gewerkschaftssekretäre, externe Exper-
ten) ausführliche Gespräche geführt, die wir durch
Eindrücke aus der teilnehmenden Beobachtung
von Schulungsveranstaltungen und die Auswer-
tung von Dokumenten ergänzen konnten.
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3
Partizipation und
Qualifikation im 
Beraternetzwerk

Ich fasse vor dem Hintergrund dieser oft
recht allgemein gehaltenen Überlegungen
wichtige (vorläufige) Erkenntnisse über
das Potenzial entfalteter Partizipation und
Solidarität in Beraternetzwerken vor dem
Hintergrund unserer empirischer Erkennt-
nisse in sechs Punkten zusammen. Ich be-
ziehe dabei den bis an diese Stelle nur
beiläufig behandelten Qualifikationsaspekt
ausdrücklich mit ein.

(1) Beraternetzwerke können die „Aktivie-
rungsmentalität“ als subjektiven Humus
partizipatorischer gewerkschaftlicher Be-
triebspolitik schon deshalb unterstützen,
weil sie geeignet sind, auf der Seite ver-
schiedener Akteure prozessbezogene Lern-
effekte auch dann zu stiften, wenn das aus-
drückliche Ziel eines Beratungsauftrags
nicht oder nur teilweise erreicht wird. Sie
sind insofern ein Feld praktizierter gewerk-
schaftlicher Solidarität. Das zeigte sich bei-
spielhaft in einem von uns dokumentierten
Beratungsfall. Die Absicherung von Ele-
menten teilautonomer Gruppenarbeit mit
Hilfe einer Betriebsvereinbarung konnte in
einem mehrmonatigen Beratungsprozess
trotz großen Engagements aller Beteiligten
auf Seiten der Arbeitnehmer zwar nicht er-
reicht werden, aber die Akteure haben ihr
gemeinsames Bemühen dennoch aus zwei
Gründen positiv bilanziert: Sie haben sich
in kollegialer Weise „zusammengerauft“,
und die Klienten konnten aus dem Prozess
selbst, in dem sie sich als gleichberechtigte
„Tauschpartner“ erlebten, wichtige Impul-
se und auch Mut für ihre weitere Arbeit ge-
winnen.

(2) Mit gutem Willen unterfüttertes ge-
werkschaftliches Bewusstsein reicht für die
erfolgversprechende Kooperation nicht
aus. Die Berater müssen in mehrfacher
Hinsicht qualifiziert sein, wenn sie den Er-
wartungen ihrer Klienten entsprechen und
die Problemlösung wirkungsvoll unter-
stützen wollen. Zunächst einmal müssen
sie von der Sache, um die es geht, solide
Vorkenntnisse haben. Ohne im eigenen Be-
triebsratsalltag nachgewiesene fachliche
Kompetenz werden sie kaum in der Lage
sein, als mit Gewerkschaftssekretären oder

des Beraters tritt dann hinter die Verpflich-
tung auf die gemeinsame Sache zurück,
aber es verschwindet auch nicht einfach. Es
gibt Berater, die sich dem Interviewer als
ideale Gewerkschafter zu erkennen geben,
denen es allein darum zu tun ist, ihr Erfah-
rungswissen im Interesse der abhängig Be-
schäftigten weiterzugeben, ohne für sich
selbst dabei etwas herauszuschlagen. Sol-
che Personen laufen nach meinen Beo-
bachtungen Gefahr, ihre Interaktionspart-
ner auf der Seite der Klienten durch die
Attitüde der Ungeduld mit interessenpoli-
tischen Phantasien zu überfordern. Sie
müssen sich davor hüten, die angebotene
Hilfe mit einem Barmherzigkeitsimpuls
gegenüber dem vermeintlich Unwissenden
zu verwechseln, laufen sie doch Gefahr, in
ihrer Rolle von den Klienten als gönner-
hafte Almosengeber wahrgenommen zu
werden. Wenn man sich ausführlich mit
Mitgliedern örtlicher Beraterpools unter-
hält, kommen unter der Decke altruisti-
scher Handlungsmotive aber zumeist auch
ganz menschliche Eigennützigkeiten zum
Vorschein. Berater wollen häufig für die
von ihnen angebotene Hilfe mindestens auf
einem bescheidenen Niveau von der IG
Metall finanziell entschädigt werden; sie
versprechen sich davon gelegentlich auch
Gewinne an Einfluss im örtlichen Macht-
geflecht ihrer Organisation, was hier und
da ein gewisses Unbehagen der Hauptamt-
lichen nährt. Vor allem aber betrachten die
Berater ihr ehrenamtliches Engagement als
Kompetenzerweiterung für die Betriebs-
ratstätigkeit im eigenen Betrieb. Indem sie
über den Tellerrand hinausblicken, geben
sie nicht nur eigene Erfahrungen weiter,
sondern eignen sich auch fremde Sichtwei-
sen auf vermeintlich routiniert zu bewälti-
gende Probleme an. In diesem wechselsei-
tigen Lernprozess konkretisiert sich alltäg-
liche Arbeitersolidarität, können sich im
Prozess der Problemlösung und nicht allein
in der Zielerreichung selbst jene „Tausch-
geschäfte“ eher beiläufig einstellen, die ei-
ne gute Grundlage egalitärer, von Un-
gleichgewichten der Machtverteilung be-
freiten Partizipation ausmachen. Mit an-
deren Worten: Wenn die Rollen von Berater
und Klienten nicht einseitig an die des „Ge-
bers“ und des „Nehmers“ fixiert sind, hat
solidarisches Lernen eine gute Chance.

sicht nach nur schwer mit einer heute ge-
botenen, auf gesamtgesellschaftliche In-
tegration verweisenden universellen Soli-
darität vereinbaren lässt.

Um Idee und Wirklichkeit von Berater-
netzwerken ermessen zu können, ist die Er-
innerung an diese Wert- und Organisati-
onsbasis der Gewerkschaften hilfreich.
Zunächst einmal drücken solche Berater-
pools jenseits tradierter Zuständigkeiten
nicht jene „verordnete“ Solidarität aus, die
sich in hohl wirkenden Zusammen-
gehörigkeits- und Geschlossenheitsappel-
len erschöpft. Netzwerke ziehen ihre sozia-
len Energien aus spontanen Impulsen von
Selbsttätigkeit und wechselseitiger Unter-
stützung locker strukturierter sozialer Be-
wegungen. Das macht diese Idee ja auch so
anziehungskräftig für Umweltschützer,
Friedensbewegte oder Globalisierungsgeg-
ner. Wer sie in das Muster verfasster Struk-
turen fugenlos einpassen will, läuft unbe-
wusst Gefahr, ihnen einen Teil ihrer sozia-
len Energien, nämlich die Neigung zu be-
teiligungsintensiver, zentral gerade nicht
gesteuerter Solidarität zu entziehen. Effizi-
enzstreben verträgt sich eben nicht von
vornherein mit Partizipation. Die Sache ist
aber noch verwickelter. Die ursprüngliche
Solidarität der Gleichen kann heute, unter
den Bedingungen fortschreitender sozio-
kultureller Differenzierungen innerhalb
der Gesellschaft wie einzelner Belegschaf-
ten etwa der Metallindustrie, nicht länger
vorausgesetzt werden. Die solidarische Ak-
tion einer Klasse, die durch heterogene Mi-
lieus in sich zerrissen ist, ist im großflächi-
gen Maßstab auf mühsame Verständi-
gungsprozesse angewiesen, die sich bei-
spielsweise durch schneidige Leitartikel in
der Gewerkschaftspresse kaum abkürzen
lassen. Auch in konkreten Beratungsfällen
sind Mentalitätsunterschiede mit Händen
zu greifen. Wenn beispielsweise ein erfah-
rener und fachlich hochkompetenter Be-
triebsrat aus der Metallindustrie Kollegin-
nen aus einem Textilbetrieb beim Aufbau
und bei der Qualifizierung ihres neu ge-
wählten Betriebsrates helfen soll, kann er
seinen Erfahrungsvorsprung nur zur Gel-
tung bringen, wenn er sie durch das Na-
delöhr dieses anders gearteten kulturellen
Milieus hindurchzubringen versteht, also
vor allem über reflektierte sozial-kommu-
nikative Kompetenz verfügt (Prott 2001,
S. 30 ff.).

Solidarische, partizipationsintensive
Unterstützung geschieht der Idee nach un-
eigennützig. Individuelles Nutzenkalkül
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externen Fachleuten konkurrierende Bera-
ter ausreichend Akzeptanz zu finden. Die
Differenzierung der Beraterpools nach sol-
chen Kompetenzausschnitten drückt die-
sen Sachverhalt sinnfällig aus. Darüber
hinaus benötigen die Berater ein Minimum
an sozial-kommunikativen und methodi-
schen Kompetenzen. Sie brauchen ein situa-
tiv flexibles Einfühlungsvermögen in die
Gemengelage fremder Betriebe und Perso-
nen; und sie müssen in dieser Hinsicht in
der Lage sein, Prozesse nicht zu dirigieren,
sondern zu moderieren, wenn die Partizi-
pation nicht in eine Einbahnstraße ein-
münden soll. Besonders wichtig erscheint
mir zudem jene schwer definierbare und
sicher auch durch noch so intelligente
Schulungen nicht ersetzbare personale
Kompetenz zu sein, die sich in der habitua-
lisierten Fähigkeit offenbart, in unkompli-
zierter Weise einen persönlichen „Draht“
zu den Klienten zu spannen. Wenn die
„Chemie“ zum Berater nicht „stimmt“,
äußerte sich eine von uns interviewte
Klientin stellvertretend für andere, nützt
dem Berater sein ganzes fachliches Wissen,
seine Einsatzbereitschaft und sein Organi-
sationsgeschick gar nichts: „Dann kannst
Du den vergessen!“

(3) Die Beraterrolle als Selbstbild wie als
Bündel ganz unterschiedlicher Verhaltens-
erwartungen ist schwierig. Ihr prinzipielles
gewerkschaftliches Engagement kann die
Berater ebenso beflügeln, wie es erfolgrei-
cher Kooperation im Weg steht. Als erfolg-
reiche „Macher“ in ihrem eigenen Betrieb
begegnen sie ihren Klienten bisweilen in ei-
ner Mischung von Ungeduld und Rezepto-
renneigung. Statt den Interaktionspartnern
gerade in der Phase der Kontaktanbahnung
aufmerksam zuzuhören, fahren sie denen
schon bisweilen über den Mund, statt tas-
tenden Suchbewegungen zu vertrauen,
nehmen sie beim Instrumentenkasten rou-
tinierter Problembearbeitung Zuflucht. Es
fehlen ihnen häufig gerade jene sozialen
und kommunikativen Kompetenzen, die
erst den Beratungsprozess von bewussten
oder unbewussten Bevormundungen zu-
gunsten egalitärer Partizipation befreien
können.Weil sie an diesem Punkt ansetzen,
sind die von der IG Metall regelmäßig und
mit einigem Aufwand angebotenen mehr-
stufigen Schulungen der Berater ein unver-
zichtbares Element entfalteter Netzwerke.
Selbst wenn es mit ihrer Hilfe kurzfristig
nicht gelingt, eine erhebliche Zahl von Kol-
leginnen und Kollegen zu praktisch erfolg-

reichen Beratern auszubilden, weil es an
Beratungsfällen fehlt oder die Problember-
ge zu hoch sind, ist dieser Ausschnitt der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit prinzi-
piell gut geeignet, die Betriebsräte für die
Tätigkeit in ihren eigenen Aktivitätsfeldern
nachhaltig zu befähigen.

(4) Von kontinuierlichen Schulungen be-
gleitete Beraternetzwerke mobilisieren auf
der Seite der potenziellen Berater ein
ganzes Bündel von Motivationen. Sie wollen
in einem überschaubaren Feld um der Sa-
che willen ihr gewonnenes Erfahrungswis-
sen durch problembezogene, direkte Parti-
zipation gewerkschaftlich fruchtbar ma-
chen. Darüber hinaus verfolgen sie zumeist
auch ein differenziertes individuelles Nut-
zenkalkül, das sich auf finanzielle wie so-
ziale Entschädigungen für ihre oft recht an-
strengende Tätigkeit bezieht. Manche Be-
rater versprechen sich von diesem Aus-
schnitt ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
ausdrücklich Anregungen und Anstöße für
die eigene berufliche Karriere wie für güns-
tigere Platzierungen im Machtgefüge der
Gewerkschaft – bis hin zu Ambitionen,
später womöglich die Rolle als „Reserve-
gewerkschaftssekretär“ mit einer dauerhaf-
ten hauptamtlichen Tätigkeit vertauschen
zu können. Das partizipationsfördernde
Potenzial von Beraterpools ist solange
nicht gefährdet, wie solche Motivbündel
angstfrei kommunizierbar sind und – nicht
zuletzt – die Grundidee uneigennütziger
Solidarität nicht zum Lippenbekenntnis
verkommt.

(5) Als neuralgischer Punkt von Berater-
netzwerken erweist sich hier und da die
Stellung der Hauptamtlichen in diesem
Kooperationsgeflecht. Mit ihrer aktiven
Förderung örtlicher Beraterpools steht und
fällt das Konzept. Während einige Sekretä-
re die ehrenamtlichen Berater als willkom-
mene und erwiesenermaßen kompetente
Entlastung im Alltag der Betriebsbetreu-
ung erfahren und ermuntern, treibt ande-
re die Sorge um, dadurch Einfluss und ge-
staltende Kraft, Kontrolle und Macht min-
destens partiell einzubüßen. Zahlreiche
Hauptamtliche, mit denen wir gesprochen
haben, räumen freimütig ein, dass solche
Konkurrenzängste in ihrem Personenkreis
unmittelbar spürbar sind, weisen aber im
gleichen Atemzug weit von sich, selbst von
solchen Phantasien durchgeschüttelt zu
sein. Es zeigt sich aber auch, dass überall
dort, wo die Hauptamtlichen Beraterpools

nicht blockieren, sondern ermutigen, ur-
sprüngliche Konkurrenzängste in den Hin-
tergrund treten. Es wäre meiner Meinung
nach falsch, die skeptische Distanz von
Hauptamtlichen gegenüber ehrenamt-
lichen Beratern als bloße Borniertheit ab-
zutun. Sie fürchten eine Entprofessiona-
lisierung in einem wichtigen Ausschnitt ih-
rer Berufsrolle, aus dem sie nicht nur
Macht und Einfluss, sondern auch soziale
Anerkennung schöpfen. Vor allem in der
Betreuung kleinerer und mittlerer Betriebe
des Handwerks, also dort, wo ihnen ehren-
amtliche Berater das Terrain vor allem
streitig machen können, hat der Ratschlag
des Gewerkschaftssekretärs immer noch
großes Gewicht. Hier läuft er nicht Gefahr,
von einem „Betriebsratsfürsten“, der einen
Stab von Fachleuten in der Hinterhand hat,
von oben herab behandelt zu werden. Soll-
te sich herausstellen, dass betriebliche
Probleme qualifiziert und erfolgreich auch
im wechselseitigen Kontakt zwischen Be-
triebsräten gelöst werden können, in man-
chen Fällen womöglich noch besser als
über den Umweg des Gewerkschaftsbüros,
schwächt das die soziale Stellung der
Hauptamtlichen in ihrem Wirkungskreis.
Das spüren manche von ihnen, und des-
halb verschanzen sie sich hinter einem Pan-
zer vielfältigster Bedenken.

(6) Auch an der Frage, wie locker oder fest
die Berater in das örtliche oder bezirkliche
Organisationsgeflecht eingefügt sein sol-
len, scheiden sich die Geister. Feste Bera-
terpools mit personenbezogenen Kompe-
tenzdifferenzierungen können sich als gu-
tes Instrument erweisen, die ehrenamtliche
Beratungstätigkeit auf Dauer zu stellen und
mit den übrigen örtlichen Aktivitäten ab-
zustimmen. Regelmäßig tagende Berater-
kreise bieten im Zusammenhang mit den
Schulungen wichtige Gelegenheiten des Er-
fahrungsaustauschs und der Wissenserwei-
terung. Das ist die eine Seite der Medaille.
Andererseits ist vor dem Hintergrund ge-
werkschaftlicher Organisationstraditionen
die Gefahr unabweisbar, dass sich solche
Kreise in zeit- und kraftraubender Gre-
mienroutine erschöpfen. Einen Königsweg
der örtlichen Institutionalisierung der Netz-
werkidee gibt es nicht. In kleineren Verwal-
tungsstellen mit einem überschaubaren
Potenzial aktiver Funktionäre kann der Be-
raterpool ein wichtiger Impulsgeber be-
trieblicher Gewerkschaftsarbeit sein, wie
unsere empirischen Erkundungen gezeigt
haben. In größeren Verwaltungsstellen mit
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einem differenzierten Geflecht satzungs-
mäßig verankerter Gremien und funktio-
nierender Personengruppenarbeit kann
sich der Beraterkreis als „aufgesetzte Struk-

tur“ erweisen. Ob fest oder locker institu-
tionalisiert, lebt das Beraternetzwerk letzt-
lich von der aktiven Unterstützung derje-
nigen, die darin eine die Organisationspra-

xis belebende Form partizipatorischer
Gewerkschaftsarbeit erkennen.


